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Xtrackers 
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 

Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B-119.899 

(die „Gesellschaft“) 

 
Wichtige Mitteilung an die Anteilsinhaber des  

 
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF  

1C (ISIN: LU0292109856)  
 (der „Teilfonds“) 

 
    Luxemburg, 31. Oktober 2024 

 
Sehr geehrte Anteilsinhaber,  
 
der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) informiert hiermit die 
Anteilsinhaber des Teilfonds (die „Anteilsinhaber“), dass er einige Änderungen an den 
Teilfonds beschlossen hat, wie im Folgenden näher beschrieben (zusammen die 
„Änderungen“). Die Änderungen treten am 4. Dezember 2024 (der „Stichtag“) in Kraft. 
 
In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des 
Prospekts der Gesellschaft (der „Prospekt“) zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem 
Zusammenhang nichts anderes ergibt.  
 
A) ÜBERBLICK ÜBER DIE ÄNDERUNGEN 
 
1) Änderung des Referenzindex und Index-Administrators 
 
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, das Anlageziel des Teilfonds wie folgt zu ändern:  
 
Gegenwärtig besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, die Wertentwicklung des FTSE 
CHINA 50 Index (der „Aktuelle Referenzindex“) abzubilden, der die Wertentwicklung der 
Aktien von 50 Unternehmen aus Festland-China abbilden soll, die an der Hong Kong Stock 
Exchange notiert sind und daher ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen.  
 
Der Aktuelle Referenzindex wird von FTSE International Limited (der „Aktuelle Index-
Administrator“) verwaltet. 
 
Ab dem Stichtag wird sich das Anlageziel des Teilfonds ändern, um die Wertentwicklung des 
neuen Referenzindex, des MSCI China A Inclusion Index (der „Neue Referenzindex“), 
abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von chinesischen Unternehmen mit hoher und 
mittlerer Marktkapitalisierung abbilden soll, die an inländischen Börsen gehandelt werden und 
im MSCI Emerging Markets Index (der „Ausgangs-Index“) enthalten sind. Der Neue 
Referenzindex ist für Anleger weltweit konzipiert, die über das „Stock Connect“-Programm 
Zugang zum Onshore-Markt für A-Aktien haben.  
 
Der Neue Referenzindex ist so konzipiert, dass er die schrittweise teilweise Aufnahme von A-
Aktien in den Ausgangs-Index im Laufe der Zeit abbildet. Wenn A-Aktien eines Unternehmens 
in den Ausgangs-Index aufgenommen werden, werden die neu zugelassenen A-Aktien auch 
in den Neuen Referenzindex aufgenommen, der diejenigen A-Aktien widerspiegelt, die mit 
Stock Connect kompatibel sind, und auf dem Offshore-RMB-Wechselkurs basiert. 
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Der Neue Referenzindex und der Ausgangs-Index werden von MSCI Limited (der „Neue 
Index-Administrator“) verwaltet. 
 
Der Wechsel zum Neuen Referenzindex wird im Rahmen der laufenden Überprüfung der 
bestehenden Produktpalette der Gesellschaft vorgeschlagen. Der Verwaltungsrat ist daher der 
Ansicht, dass es im besten Interesse der Anteilsinhaber ist, den Teilfonds so 
umzustrukturieren, dass er den Neuen Referenzindex widerspiegelt. 
 
Nähere Einzelheiten zum Neuen Referenzindex, einschliesslich seiner Berechnung, Regeln 
und Methodik, sind unter www.msci.com zu finden.  
 
2) Änderung des Teilfondsnamens  
 
Infolge der Änderungen hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Namen des Teilfonds mit 
Wirkung zum Stichtag wie folgt zu ändern: 
 

Aktueller Name des Teilfonds Neuer Name des Teilfonds 

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 
 
3) Änderung der Gebühren des Teilfonds 
 
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Gebühren des Teilfonds ab dem Stichtag wie folgt 
zu ändern: 
 

Derzeitige 
Fixgebühr 

Derzeitige 
Verwaltungsge
sellschaftsgeb

ühr 

Derzeitige 
Pauschalgeb

ühr 
Neue 

Fixgebühr 

Neue 
Verwaltungs
gesellschaft

sgebühr 

Neue 
Pauschalgeb

ühr 
0,016667 
% 
monatlich 
(0,20 % 
p. a.) 

bis zu 0,40 % 
p. a. 

bis zu 0,60 % 
p. a. 

bis zu 
0,016667 % 
monatlich 
(0,20 % p. a.) 

bis zu 0,15 % 
p. a. 

bis zu 0,35 % 
p. a. 

 
 
B) ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
Anteilsinhaber sollten sich bewusst sein, dass die Transaktionskosten und -abgaben, auch 
wenn sie voraussichtlich minimal sein werden, infolge der Änderungen dennoch anfallen 
können und von dem Teilfonds zu tragen sind.  
 
Anteilsinhaber, die Anteile des bzw. der Teilfonds am Primärmarkt zeichnen und die mit den 
Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile an dem bzw. den Teilfonds gemäss 
dem Prospekt zurückgeben. Für solche Rücknahmen fallen ab dem Datum dieser Mitteilung 
bis 2. Dezember 2024, 17:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), keine Rücknahmegebühren an. Bitte 
beachten Sie, dass die Gesellschaft für den Verkauf von Anteilen am Sekundärmarkt keine 
Rücknahmegebühr erhebt. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über eine Börse können über 
einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten 
jedoch beachten, dass Aufträge am Sekundärmarkt Kosten verursachen können, auf die die 
Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte Befreiung von 
Rücknahmegebühren nicht gilt. 
 
Exemplare des überarbeiteten Prospekts und der Basisinformationsblätter des Teilfonds, die 
diesen Änderungen Rechnung tragen, werden am oder um den Stichtag auf der Webseite der 
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Gesellschaft (www.Xtrackers.com) zur Verfügung gestellt. Exemplare dieser Dokumente sind 
zudem kostenlos auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder in den Geschäftsräumen ihrer 
ausländischen Vertreter erhältlich, sobald diese verfügbar sind. 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten 
Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsberaters, 
Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilsinhaber sollten 
bezüglich der spezifischen steuerlichen Konsequenzen nach dem Recht des Staates ihrer 
Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes ihre eigenen professionellen Berater 
konsultieren. 
 
Zusätzliche Informationen zu den Änderungen sind bei den nachstehend unter Kontakt 
aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertreter oder 
per E-Mail an Xtrackers@dws.com erhältlich. 
 
Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der 
Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. 
 
Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, 
jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in 
elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich. 
 
 
Xtrackers  
Der Verwaltungsrat 
 
Kontakt 
 
Xtrackers 
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg 
 
DWS Investment S.A. 
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg 

http://www.xtrackers.com/
mailto:Xtrackers@dws.com
http://www.xtrackers.com/

